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Der Landesrechnungshof hat daher 2005 in einem Prüf-
bericht über die Vollziehung des Landesraumplanungsge-
setzes angeregt, geeignete Instrumente für eine regionale 
Raumplanung zu entwickeln. Das betrifft natürlich nicht nur 
die Organisationsform, sondern auch die Erarbeitung regio-
naler Entwicklungskonzepte.

Naheliegend wäre auf den ersten Blick, die vorhandene 
Struktur zu verbessern. Ein Blick über die Grenze zeigt, wie 
das geschehen könnte.

Baden-Württemberg hat bereits vor über 30 Jahren das 
Land in zwölf Planungsregionen gegliedert (Bayern in 18), 
wozu noch die Landkreise als untere Ebene regionaler 
Selbstverwaltung kommen. Die in den Planungsregionen 
eingerichteten Regionalverbände steuern die regionale und 
kommunale Raumordnung unter anderem mit einem den 
Landesentwicklungsplan näher ausführenden Regional
plan. Dahinter steht eine klar strukturierte Planungs
hierarchie bis zur Festlegung einzelner Gemeinden als 
Ober-, Mittel- oder Unterzentren.
Tirol hat das Landesgebiet in 37 kleinräumige Planungs
verbände gegliedert, die allerdings nur geringe eigen
ständige Gestaltungsmöglichkeit haben. Sie sollen einer
seits die Mitwirkung der Gemeinden an der überörtlichen 
Raumordnung gewährleisten, beispielsweise in Form von 
Vorschlägen für Regionalprogramme, und andererseits die 
örtliche Raumordnung unterstützen. Es können ihnen auch 
baurechtliche Aufgaben übertragen werden.

Wäre das etwas für Vorarlberg? Ich bin aus folgenden Grün-
den skeptisch:

Abgesehen von der nicht ohne weiteres übertragbaren 
anderen Raumordnungstradition hat beispielsweise der 
benachbarte Planungsverband Bodensee-Oberschwaben 
rund 600.000 Einwohner, das ist um die Hälfte mehr als 
ganz Vorarlberg. Das Tiroler Modell wiederum würde zu ei-
ner starken Segmentierung des Landes führen, die weder 

Wenn man die Zeitungsdatenbank abfragt, wie oft die 
„Vorarlberger Nachrichten“ in den letzten zwölf Monaten 
der Begriff „Regionalplanungsgemeinschaft“ verwendet 
haben, landet man bei 18 Treffern. Darunter bringt es die 
Regionalplanungsgemeinschaft Bregenzerwald auf vier 
Treffer, jene des Großen Walsertales auf einen. Der Stand 
Montafon bringt es zwar auf den ersten Blick auf über 200 
Meldungen, tatsächlich raumordnungsrelevant sind aber 
auch nur wenige. Das signalisiert jedenfalls einen Rück-
gang der öffentlichen Wahrnehmung, möglicherweise auch 
des Stellenwertes. In einer Zeit, in der verstärkte Zusam-
menarbeit der Gemeinden in aller Munde ist und dafür die 
Regionalplanungsgemeinschaften eigentlich prädestiniert 
erscheinen, mutet dieses Ergebnis etwas seltsam an. Fragt 
man hingegen nach dem Begriff „Vision Rheintal“, findet 
man über 100 Meldungen. Sie ist zwar keine Regionalpla-
nunsgemeinschaft, füllt aber offenkundig ein Vakuum.

Eine Suche, wie oft der Begriff Regionalplanungsgemein-
schaft (RPG) in der Vorarlberger Rechtsordnung vorkommt, 
ergibt 3 Treffer:

•	 Stellungnahmerecht zu Landesraumplänen;
•	 Anhörungsrecht bei räumlichen Entwicklungskonzepten 

von Gemeinden.
•	 Verordnung nach dem Naturschutzgesetz über den Bio

sphärenpark Großes Walsertal (Verschränkung mit der 
RPG).

Ihr Bestand wird offenkundig vorausgesetzt, ohne dass 
er näher geregelt wäre. Dementsprechend uneinheitlich 
sind Entstehung, Rechtsform, Arbeitsweise und Funktions
tüchtigkeit der neun Regionalplanungsgemeinschaften 
(Bregenzerwald, Bodensee, Kummenberg, Vorderland, 
westlicher Walgau, östlicher Walgau, Großes Walsertal, 
Montafon, Klostertal). Einzelne Gemeinden gehören zwei 
RPG an, andere gar keiner. Das entspricht dem in Vorarl-
berg allgemein feststellbaren pragmatischen und nicht 
ganzheitlich-systematischen Zugang zur Raumordnung.

Symposium der Verwaltungsakademie Vorarlberg „Die Zukunft der Regionalplanungsgemeinschaften“; Lochau, Schloss 
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Eine intensive Zusammenarbeit der Gemeinden, vor allem 
in der Form von Gemeindeverbänden, kann natürlich in 
ein Spannungsverhältnis mit dem in der Verfassung veran-
kerten Grundsatz geraten, wonach die Funktion der einzel-
nen Gemeinde als Selbstverwaltungskörper nicht gefährdet 
sein darf. Dahinter steht auch das Problem, dass ebenso 
wie in der Europäischen Union (EU) die Zusammenarbeit 
zwangsläufig stark exekutivlastig ist und das Problem auf-
treten kann, dass Partizipationsmöglichkeit und direkte 
demokratische Legitimation nicht mehr ausreichend ge-
währleistet sind. Das Extrembeispiel wäre eine Gemeinde, 
die alle ihre Aufgaben an Gemeindeverbände oder andere 
Gemeinden übertragen hat. Es liegt auf der Hand, dass so-
wohl die Transparenz als auch die Mitwirkungsmöglichkeit 
der Gemeindevertretung wie der Bürger stark beeinträchtigt 
wäre. In weiterer Folge kann das dann natürlich langfristig 
zu Diskussionen in den Gemeinden führen, ob die Einfluss-
möglichkeit der Bürger in einer größeren Gemeinde nicht 
besser als in funktional stark verzahnten, aber getrennten 
Gemeinden gewährleistet wäre. Um die Entscheidung da-
rüber in den Gemeinden zu belassen, schlägt die Experten-
gruppe im Rahmen der Staatsreform auch vor, dass Zusam-
menlegungen von Gemeinden nur mit Volksabstimmungen 
möglich sein sollen.

Die Vision Rheintal hat als zweites Ergebnis aber auch die 
Notwendigkeit gezeigt, die Landesraumordnung zu verstär-
ken, ich nenne nur die Betriebsgebiete und Einrichtungen 
der Daseinsvorsorge. Ob für die regionale Umsetzung der 
Landesraumordnung oder eigenständige Regionalentwick-
lungspläne landesweit eine eigene organisatorische Zwi-
schenebene geschaffen werden soll, scheint mir fraglich zu 
sein. Das Land ist nicht so groß, dass es an Übersichtlich-
keit mangeln würde und regionale Abgrenzung mit unaus-
weichlichen Überschneidungen würde erst recht wieder zu 
Koordinierungsbedarf führen. Vor allem das Rheintal wäre 
als Regionalplanungsgemeinschaft wohl zu groß, weil es in 
sich mehrere gut funktionierende Teilregionen hat.

den geografischen Gegebenheiten noch der notwendigen 
Durchlässigkeit von Grenzziehungen Rechnung trüge. Ein-
zugsgebiete gemeinsamer Einrichtungen folgen heute funk-
tionalen Zweckmäßigkeiten, die je nach Sachgebiet unter-
schiedlich sein können. Starre Grenzen sind zunehmend 
überholt.

Die Erfahrungen mit dem Pilotprojekt Vision Rheintal zei-
gen, das wir zweierlei benötigen:

Zunächst eine intensivere Zusammenarbeit der Gemein
den, die sich in der Tat bereits vielfältig entwickelt hat und 
in den Köpfen schon stark verankert ist, vielleicht noch 
nicht in allen Herzen. Kooperationen können sowohl nach-
barschaftlich bedingt sein als auch – etwa in der EDV und 
Finanzverwaltung – unabhängig davon funktionieren. Bei 
dem mit gemeinsam mit allen Gemeinden eingerichteten 
Portalverbund der Gemeinden wurde darauf eigens Rück
sicht genommen.

Zur Stärkung der interkommunalen Zusammenarbeit sieht 
das Regierungsprogramm der Bundesregierung eine Ver
besserung der rechtlichen Rahmenbedingungen vor, wofür 
die eingesetzte Expertengruppe folgendes vorgeschlagen 
bzw. in Arbeit hat:

•	 Gemeindeverbände nicht mehr auf einzelne Aufgaben 
beschränkt, sondern auch multifunktional und grenz
überschreitend;

•	 Neben 15a-Vereinbarungen auch Möglichkeit für Gemein
den und Gemeindeverbände, untereinander oder mit 
Land und Bund solche Vereinbarungen im Bereich der 
Hoheitsverwaltung zu schließen;

•	 Möglichkeit, mit solchen Vereinbarungen auch gemein
same behördliche Einrichtungen zu schaffen;

•	 Öffentlich-rechtliche Verträge auch mit Privaten, bei
spielsweise in Form der Vertragsraumordnung.
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Ich plädiere daher einerseits für einen weiterhin pragma-
tischen Zugang. Wo sich regionale Zusammenarbeit he-
rausbildet, soll das unterstützt und koordiniert werden. 
Es wird aber vergebliche Mühe bleiben, das am grünen 
Tisch kreieren zu wollen. Im Allgemeinen wird überörtliche 
Raumordnung eine landespolitische Herausforderung sein, 
für die nach den guten Erfahrungen mit der Vision Rheintal 
ausreichende Ressourcen gut angelegtes Geld sein werden.




